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Schachtschneider, Karl Albrecht . 
Souveränität. Grundlegung einer 
freiheitlichen Souveränitätslehre. Ein 
Beitrag zum deutschen Staats- und 
Völkerrecht . Berlin . Duncker & Hum-
blot 2015 . 597 Seiten . 99,90 € .

Im Jahr 1969 erschien das erste Son-
derheft der PVS mit dem Titel „Die 
anachronistische Souveränität“ (hgg. v. 
Ernst-Otto Czempiel). Seitdem wird 
heftig über die Folgen der „Glo-
balisierung“ diskutiert, die dazu führte, 
dass die Nationalstaaten an Bedeutung 
verloren, da sie Souveränität „nach 
oben“ (internationale) und „nach un-
ten“ (regionale Organisationen) abtre-
ten mussten. Gegen diese Entwicklung 
stemmt sich vor allem die Neue Rechte 
in Eu ropa. Sie wartet in der Bundes-
republik gegenwärtig mit den „Patrio-
tischen Europäern ge gen die Islami-
sierung des Abendlandes“, der 

„Identitären Bewegung“ und der „Al-
ternative für Deutschland“ auf. Als ei-
ner ihrer politischen Chefjuristen arbei-
tet Karl Albrecht Schachtschneider, 
dessen Buch über „Souveränität“ auf 
597 Seiten ein Panorama rechtspo-
pulistischer Ideologiebestandteile frei-
gibt und sich mit dem Namen des Berli-
ner Verlages Duncker & Humblot 
schmückt. „Souveränität“ fungiert dar-
in als Chiffre, die es gerade noch im 
Rahmen des Grundgesetzes erlaubt, na-
tionalistische Visionen des Politischen 
zu propagieren, ohne vordergründig 
das Vokabular des Rechtsextremismus 
zu bedienen. Es handelt sich folglich 
um einen Kampfbegriff, mit dem aktu-
ell die sich intellektuell gebär dende 
Neue Rechte operiert. Ihr angehörig 
sind auch unmittelbare Mitstreiter 
Schacht schneiders, wie der Verschwö-
rungsideologe und Herausgeber des 
völkischen Magazins „Compact“ Jür-
gen Elsässer sowie das Ehepaar Götz 
Kubitschek und Ellen Kositza, beide 
Redakteure der Zeitschrift „Sezession“, 
die vom neurechten „Institut für Staats-
politik“ in Schnellroda (Sachsen-An-
halt) herausgegeben wird und sich in 
ihrem antiliberalen Kampf zur Traditi-
on der „Konservativen Revolution“ 
aus der Wei marer Republik bekennt.
Die Grundthese des Buches lautet: 
„Souveränität“ sei in der bisherigen 
Ideen- und Rechts geschichte entweder 
als „Fürsten-“ (Bodin, Hobbes), 
„Staats-“ (Hegel, Jellinek, Hermann 
Heller, Carl Schmitt) oder als „aufge-
klärte Bürgersouveränität“ (Rousseau, 
Kant) konzi piert worden, als „Herr-
schaft“ oder „Freiheit“. Der Verfasser 
beruft sich auf letztere und folgt 
schließlich Jean-Jacques Rousseau, um 
sein Postulat der „Bürgerfreiheit“ 
auszufor mulieren. Dieser Begriff er-
scheint vordergründig als aufkläreri-
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sche Kritik an fehlenden Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Bürgerinnen 
und Bürger. Durch die im Text einge-
streuten neurechten Ideologeme ent-
puppt sich die „Bürgersouveränität“ 
jedoch als rhetori sche Figur zur Errei-
chung einer weitestgehend ethnisch de-
finierten Gemeinschaft, die keine offe-
ne liberale Gesellschaft mehr sein will. 
Dass Schachtschneider den homogenen 
ethnos und nicht den pluralistischen 
demos im Blick hat, zeigt seine Auffas-
sung von „Staatsangehörigkeit“. Diese 
dürfe „nicht beliebig zugesprochen 
werden, so daß das Deut sche des Deut-
schen Volkes verlorengeht.“ (265). Zu 
diesem Zweck orientiert sich der Ver-
fasser am Konzept des sich mutig des 
eigenen Verstandes bedienenden Bür-
gers (400) und instrumentalisiert die 
kantsche Losung für einen nationalisti-
schen Identitäts diskurs, der die akute 
„Auflösung Deutschlands als eines 
souveränen Staates freier Bürger“ 
(312) imaginiert. Dagegen setzt er die
bei der politischen Rechten beliebte
Forderung nach einem Referendum, pi-
kanterweise erörtert er sie am Beispiel
der Revision des deut schen Staatsge-
bietes (337).
Es ist die gefühlte, von der unbewältig-
ten Komplexität der Moderne gespeiste
und zur Permanenz gewordene Angst
vor äußerer und innerer Bedrohung, die
das voluminöse Buch durchzieht. Poli-
tisch soll diese Angst durch „Souverä-
nität“ abgewehrt werden. Überein-
stimmend mit neurechten Positionen,
sieht Schachtschneider Deutschland
von allen Seiten aus bedroht und
fremdbestimmt. Er nimmt eine ableh-
nende Haltung zum Islam ein (340,
501), huldigt autoritärer Erziehung und
bürgerlicher Arbeitsdisziplin (400), be-
dient eine oberflächlich-romantisieren-
de Kapitalismuskritik (373) und sieht

gleich mehrere Ver schwörungen am 
Werk, insbesondere von Seiten der 
„Hochfinanz“ und der „Männer“, die 
diese „steuern“ (282). Ähnlich wie sei-
ne Ideologiekollegen beurteilt er außer-
dem die Annexion der Krim durch 
Russland im März 2014 nicht als sol-
che, sondern als eine völ kerrechtlich le-
gitime „Sezession“ (499). In die Nähe 
von Elsässers Paranoia („Völker-
vernichtungsprogramm“) begibt sich 
Schachtschneider schließlich, wenn er 
suggeriert, die Bundesregierung plane 
„das Volk auszutauschen“, indem sie 
die „Naturalisationen im Übermaß“ 
fördere, dadurch ein „Einwanderungs-
land“ kreiere und so letztlich die 
„Souve ränität des Deutschen Volkes“ 
aufhebe (340). Konsequent die Realität 
seit den 1960ern negierend, beharrt er 
darauf, dass Deutschland „kein Ein-
wanderungsland“ sein dürfe (ebd.). 
Die Bestimmung der „Deutschen“ 
Identität ist des Verfassers Obsession. 
Durchweg insi stiert er auf die Groß-
schreibung dieses Adjektivs. Das Volk 
solle eine homogene Einheit bilden, 
durch „Schicksal“ oder „in anderer 
substantieller Weise eines andere 
ausgrenzen den Wir-Bewußtseins, vor 
allem den Willen zur Nation“ (259) 
verbunden. Ihr identitäts stiftendes Mo-
ment sei das Christentum, aller Säkula-
risierung zum Trotz (265, 349). Zu-
meist enden Versuche, ein positives 
Nationalbewusstsein herbei zu fanta-
sieren, an der historischen Erfahrung 
der deutschen Verbrechen zwischen 
1933-45. Keine Spur davon bei 
Schachtschneider. Stattdessen stellt er 
die Deutschen als Opfer dar, welche, 
trotz alliierter Besatzung nach Kriegs-
ende, nie ihre Souveränität aufgegeben 
hätten. Diese sei durch die „Hoheit der 
Besatzungsmächte“ überlagert worden, 
die aber im Laufe der Entwicklung 
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wieder zurückgenommen wurde. Ob-
gleich Deutschland durch die Wieder-
vereinigung die „volle Souveränität“ 
wiedererlangt hat, würde ihr diese 
durch die „Siegermächte“ noch immer 
nicht zugestanden (7, 17, 260, 419). 
Schachtschneider sucht auf rhetori-
schem Wege Entlastung von histori-
scher Schuld und wendet sich vehe-
ment gegen die fortschrei tende 
Integration Deutschlands in die Euro-
päische Union, die er als „Entmach-
tung“ beklagt und mit dem „national-
sozialistischen Ermächtigungsgesetz 
vom 24. März 1933“ (497) vergleicht.
Der Verfasser hat 1998 Verfassungskla-
ge gegen die Einführung des Euro, 
2009 gegen den Vertrag von Lissabon 
und 2010 gegen die Griechenland-Hilfe 
geführt – und jedes Mal verloren. Sein 
Buch kann als Versuch gelesen werden, 
nachträglich doch noch Recht zu be-
kommen. Um zu begründen, dass die 
europäische Integration rechtswidrig 
sei, fährt er allerlei Geschütze auf. Er 
mobilisiert die politische Ideengeschich-
te (Bodin, Hobbes, etc.), „Souveräni-
tätslehren unter dem Grundgesetz“ – 
von Wilhelm Hennis bis Ulrich Haltern 
(125-235) – sowie die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts. Der 
Euro sei ein Instrument zur Unterwan-
derung der „Deutschen“ Souveränität, 
die Währungsunion sei „souveränitäts-
widrig“ (516f.). Bei den der Integration 
dienenden Verträgen handele es sich 
um „Vertragsoktroy mittels souveräni-
tätsvergessener Regierungen und Parla-
mente“ (401). Die Politik der europä-
ischen Institutionen, des Parlaments, 
der Kommission und des Rats sei eine 
„entdemokratisierte Rechtsetzung“ 
(466ff.). Mit Oswald Spengler ist 
Schachtschneider der Auffassung, dass 
„Demokratie und Plutokratie gleichbe-
deutend“ seien (401). Der Europäische 

Gerichtshof maße sich Souveränitäts-
rechte an, die ihm nicht zustehen, wes-
halb von ihm ein „usurpatorische[r] 
Impetus“ (5) ausgehe. Dass sich die Eu-
ropäische Union weniger technokra-
tisch und stattdessen demokratischer 
gestalten lässt, hält er für ausgeschlos-
sen: „Ein Großstaat Europa wird der 
freiheitlichen Souveräni tät der Bürger, 
der Volkssouveränität, keine Chance 
lassen, schon gar nicht ein Großstaat, 
der nach Asien und Afrika hineinragt“ 
(501). Deshalb plädiert Schachtschnei-
der für die Rückbesinnung auf die nati-
onale Souveränität, die er mit dem 
 Vokabular des Republika nismus be-
schreibt, letztlich aber völkisch denkt. 
Erst vor diesem Hintergrund wird die 
schon im Titel angezeigte, im Text dann 
kaum kaschierte Programmatik des Bu-
ches, einen Beitrag zum „deutschen“ 
Völkerrecht leisten zu wollen, erkenn-
bar: den kosmopolitischen Universalis-
mus durch einen nationalistischen Se-
paratismus zu ersetzen.
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